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Polizciverordnung
Aus Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S . S
1V5) und der 88 6, 12. 13 der Allerhöchsten Verordnung vom
20. September 1867 (G.-S . S . 1529) über die Polizeiver-
waltung in den neu erworbenen Landesteilen wird für den
Umfang des ganzen Regierungsbezirks Wiesbaden, mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses, Folgendes angeordnet:

8 1. Unter Aushebung des § 10 der Polizeiverordnung
der vormaligen Regierungs -Abteilung des Innern Hierselbst
vom 6. Mai 1882 (Regierungs -Amtsblatt S . 152, Pos . 393)
irrten an Stelle desselben die folgenden Bestimmungen:

"Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brut¬
stätten der Vögel, das Zerstören und das Ausnehmen von Eiern,
das Ausnehmen und das Töten von Jungen ist verboten. Des
gleichen ist der Ankauf, der Verkauf, die An- und Verkaufs¬
vermittelung. das Feilbieten , die Ein - und Ausfuhr, der Trans¬
port von lebenden sowie toten Vögeln der in Europa einheimi¬
schen Atten zu Handelszwecken untersagt.

Ferner ist verboten das Erlegen und jede Art des Fangens
dieser Vogelatten . Dieses Verbot erstreckt sich auf das ganze
Jahr.

8 2. Dem Fangen im Sinne dieser Verordnung wird
jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens oder Tötens von
Vögeln, insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen,
Leimruten oder anderon Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

8 3. Dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtigten
und deren Beauftragten ist es gestattet, Nester, welche Vögel
in oder an Wohnhäusern oder an Gebäuden und im Innen : von
Hofräumen gebaut haben, zu zerstören.

8 4. Wenn Vögel in Weinbergen, Gärten, bestellten
Feldern, Baumpslanzungen , Saatkämpen und Schonungen Scha¬
den anrichten, können durch die Polizeipräsidenten und die
Landräte des Bezirks den Eigentümern und Nutzungsberech¬
tigten der Grundstücke und deren Beauftragten oder öffentlichen
Schutzbeamten (Forst- und Feldhütern, Flurschützen usw.), so¬
weit dies zur Abwendung dieses Schadens notwendig ist, das
Töten dieser Vogelatten mit Feuerwaffen innerhalb der be¬
troffenen Oertlichkeiten während bestimmter Fristen gestattet
werden. Die Bestimmungen des 8. 368 Nr. 7 des Reichs¬
strafgesetzbuchs vom 15. Mai 1871 ^ Reichsgesetzblatt 1876,
Seite 40) sind bei dem Schießen zu beachten.

Das Fetlbieten und der Verkauf der auf Grund solcher Er¬
laubnis erlegten Vögel sind unzulässig.

Ebenso können die borbezeichnetenBehörden einzelne Aus¬
nahmen von den Bestimmungen der 88 1 Und 2 dieser Ver¬
ordnung zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken zur Wieder¬
bevölkerung mit einzelnen Vogelatten sowie für Stubenvögel
für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Oertlichkeiten be¬
willigen.

8 ü. Tie Bestimmungen dieser Verordnung findet keine
Anwendung:

a) aus das im Pttvateigentume befindliche Federvieh.
b)  auf die nach der preußischen Jagdordnung vom 15. Juli

1907 jagdbaren Vögel.
t)  aus dir in nachstehendem Verzeichnis anfgefichttrn Voael-«tten:

1. Tie Tagraubvögel mit Ausnahme der Turmfalksn Bus¬
sarde und Gabelweihen (rote Milane ).

2. Den rotrückigen Würger.
3. Die Sperlinge.
4. Die rabenartigen Vögel (Rabenkrähen, Nebelkrähen.

Saatkrähen, Elstern, Eichelhäher) mit Ausnahme d«S Kolkraben.
5. Die Säger.
6. Die Taucher.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die 88 1, 2, 5 werden,

soweit nicht 8 368 Nr. 2 und Nr. 11 des Reichs-Strafgesetz-
buchs oder 8 33 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1
April 1880 Platz greifen, nach 8 34 dieses Gesetzes mit Geld¬
strafe bis 150 Mark oder mit Haft bestraft.

8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröneat-
lichung in Kraft.

Wiesbaden,  den 6. Mai 1911.
Der Regierung »Präfident.

v . Meister.
* » « •.

, Tiez , beit 2- März 1920.
Wiederholt veröffentlicht.
Die Ortspolizerbehörden und Gendarmen ivoftea sich dir

ürengste Durchführung dieser Vorschriften angelegen sein

Drtspolizeibehörden haben die ihveu unterstellten Po-
ltzetbeamten und Feldhüter mit Anweisung zu versehen und die
Forstschutzbeamrenzu- verständigen, daß sie insbesondere den
Bor,chrlften in 81  der Polizeiverordnung gehörige Beachtung
schenken und den Nestplünderern, die bekanntermaßen vo^
zugswet,e in den frühen Vormittagsstunden ihr unsauberes
Handwerk trnben , auf die Finger sehen.

Der Lavdrat.
3 . 8.:

__ _ _ Scheuern.
Tzb . Nr . 3345 'E . —

Bekanntmachung.
Nach den Bestimmungen im § 1 des Gesetzes über die

cteuemachsicht soll derjenige Steuerpflichtige von der Strafe
und von der Entrichtung der Nachsteuer (Einkommen - und
E '. ganzungssteuer ) für die Zeit vordem 1. April 1915
fretblelben , der sein Vermögen und sein Einkommen nun-
mehr rlchtlg angrbt. Die gleiche Begünstrgunq geht auf
d:e Erben über, wenn sie an Stelle des Erblassers* dessen
Angaben berichtigen . Tie Befreiung tritt aber nlcht ein
sur Vermögen oder Einkommen bezüglich denen die Steuer-
tchorde , bereits ein Verfahren gegen den Steuerpflichtigen
oder feinen Erben eröffnet hat.

„J ®*1 bei der Veranlagung zum Wehrbeitrag fein Ver-
n 0i,en nach dem Stande am 31. Dezember 1913 unrichtig
angegeben hatte , kann eine Berichtigung dieser Vcrau"
s° üung ervetchen, wenn er nachweist, daß er oder sel» Erb-
w -,er bereits am 31. Dezember 1913 Vermögen gehabt hat.

t 5cr ^ ra«taai«na zum Wehrbeitrag nicht berückiich-
.bcm n^ t berücksichtigten Vermögen

feitragS Erhoben ' ^ ^ *“ lüCm8  veranlagten Wehr-
Vermögen , das nach dem Inkrafttreten der Reichsab-

,a ..enordnung bei der Veranlagung zur Kriegsabgabe vom
.. ermogeilszuwachs oder zum Reichsnotopfer vorsätzlich ver-
ichdnegenMrd , dsrMt zugunsten des Reiches ' 1
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"lese Borschrtsten besonders hinlöris. ,
f/ f ich chen Steuerpflichtigen . die für vre Jahre 1815

bi» 1919 bei der Maats -Stenervemnlagunz Vermögen oder
Einkommen verschwiegen haben, oder die bei der Veranla-
zang zum Wehrbeitrag Vermögen der Besteuerung ent¬zogen, > ,

falschen Angaben schleunigst bei der Steuerbe-
. rv . für den Kreis llnterlahn das Staats -Steueramt

y a' •? ' 71 nichtig zu stellen. Die Steuerpflichtige .!
lÄ/en .hiermit nicht warten , bis die Behörde die Ausschlnß-
fttst für dre Berichtigung festgesetzt hat , zumal diese Fräst
noch ain-gefüllt werden wird mit der Abgabe der Ver-
mogenserWrnngen . Es ist hiermit jedem Gelegenheit ge-
boten, ferne Angaben zu berichtigen, Damit feilt Gewissen
ju erleichtern und sich seinen Mitbürgern gegenüber die

Elellung zu sichern, auf die jeder gerecht denkende Steuer¬
zahler Anspruch hat . Gegen diejenigen aber , welche glaubeir,
durch falsche Deklarationen sich auch fernerhin unrecht¬
mäßige Vorteile verschaffen und damit ihre Mitbürger wei¬
ter benachteiligen zu können, wird , so leid es auch der
Steuerbehörde tut , mit der ganzen Strenge der gesetzlichen
Bestimmungen vorgegangen ' werden, wie huch diejenigen
aus keine wohlwollende Berücksichtigungzu hoffen brauchen,
die ihre falschen Angaben nicht freiwillig berichtigen.

Diez,  den 19. Februar 1920.
Der Borstans des Staatsk -uramt -t für de»

«reis Umerlahu.
3 . 3?. :

Scheuern.

• Bekanntmachung«
An die Imker!

Zufolge der überaus schlechten Lage der Zuckerversor-
fannv ® f keine Gewähr dafür übernommen

werden, daß das Reich auch in diesem Jahre
wieder Zucker zur Fütterung der überwinrecten
Bienenvölker zur Verfügung stellt. Es sind
aber alle Schritte getan, um es trotz der zeitigen
Notlage zu ermöglichen. daß 'den Imkern wieder Zucker,
wenn auch nicht im bisherigen Umfange, zur Verfügung
gesteiu wrrd. Die Erwägungen über die etwa zu verteilende
Menge werden erst in den nächsten Tagen zum Abschluß
gemngen. Doch dürfen die Hoffnungen nicht zu hoch ge¬
schraubt werdem Es wird keinesfalls viel Zucker geben, da-
fi» . wird aber von der Verpflichtung zur Abgabe vori HonigAbstand genommen werben.

Die Ausgabe des F.rühjahrzuckers auf Grund der Vvr-
lahrigen Ortslisten hat zu großen Mischclligreit-n geführt.

alt Er mI-,l er‘t "chssen zu Grunde gelegt uuo deshalb mir
größter Beschleunigung ausgestellt werden, damir zu a--
gebener Zeit mit der Verteilung des Zucket sofort begonnen
werden kann. Zu dem Zwecke hat sich jeder Zmker,
der Bienenzuckerzu erhalten wünscht, , o fo r t in dre Orts-

15. März bei der Gemeindebehörde
offen liegt, ernzutragen . Die Eintragungen werden mm
Zwecke der Ausstellung der zollamtlichen Berechtigungs¬
scheine nachgeprüst werden. Verspätete A n m e l d u n -
gen können keinesfalls berücksichtigt wer-
dcn  Eine Fristverlängerung kam, nicht eintrelen.

- ^ Verteilung des Bienenzuckers erfolge durch den
blenenwirtschaftlichen Provinzialverband bezw. durch die

örtlichen Jmkervereine , auch für die Imker , dis nicht Mit¬
glieder dieser Organisation sind. Dre aus das Volk ent¬
fallende Zuckermengc wird noch besonders bekamrchegeüeuwerden. . "

Diez,  den 2. März 1920.
Der Landrat.

3 . V. r
Scheuer ».

Kommunalverband-. .
Gemeinde-(Guts-)Bezirk. . . .
Gehört zum Bezirk des Jmkervereins

BienerrzNckervLrtLilung»
Ortsliste.

Eisenbahnstation.
Postaustalt

Tie .Herren Bürgermeister werden ersucht, eine Ort »,
liste nach/unten abgedrucktemMuster sofort aufzeichnen und
m der Zelt vom 7. bis 15. März 1920 zur Eintragung auf-

zii lassen. Ich e'csuchc, die ausgestellten Listen am
1a. Marz abzuschließen, aufznrechnen, vom Genre indevor-
stande. und einem sachverständigen Eemerndemitglieoe nach
sorgfältiger Nachprüfung der Eintragungen
hinsichtlich der Richtigkeit zu bescheinigen
und alsdann nebst 2 Abschriften  der Kreiszuckev-
stellc bis spätestens zum 18 . März  d . Zs . einzu-
senden. wobei ich ausdrücklich bemerke, daß nach dem
15 . März eingehende Meldungen von Zmkern
te ineSfalls  berücksichtigt werden dürfen , w-e auch eben-
sf' die Kreiszuckerstelle nach dem 18 . März
w r t s l rst e n nicht mehr  a n n e h m c n t a r f. Die
genaue Einhaltung der Termine ist daher dringend erforder¬
lich, und ich ersuche, die Imker hierauf besonders aufmerk¬
sam zv machen. ‘

Diez,  den 2. März 1920.
Der Landrat

3 . 35. :
Scheu«, ». i

äJicfe Liste ist vom Gemeinde- (Guts -) Vorstand uachzuyrrifen. auf ihre R .chttakeit zu vestheimaea
und brs zum 18. März 1920  dem Kommunalverbaus zu lioersende«

Lfd.
«r.

Des Imkers

Name Wohnung
(Straße und Hausnummer)

Anzahl
der '

über¬
winterten

Bienenvölker

Eigenhändige Unterschrift
des Imkers

(Der Imker übernimmt demnach di«
Verantwortung für die Richtigkeit seiner

Eintragung und die Verpflichtung zur
Alwcserung einer der Zahl seiner Bienen¬
völker lntsp ccheudcn Menge Bienenwachs.)

Die Richtigkeit der Eintragungen bescheinigt
. -.. den . März 1920.

Der Magistrat—Gsrrreinde.(S«ts.)BorKa«d.(Ortsstempel.)

Unterschrift der hinzugezogencli sachverständigen Gemeindemitglleder.

h 1 7 ' . 7 '..
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